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Einzeli+iSative

Betreffend der teihareisen Kostenübemahse seitens des Kantons Zürich für dieErneuerung / Ersetzung von ätteren öl- und Gasheizungssystemen.

Antras

Die durch das kantolale. Elergiegesek vorgeschriebene Emeuerung / Ersetzungvon äfteren Ör- und Gasheizungen mit umwärrreunoncr,"n n"ii*i*t"äen solf zueinem gewissen Masse vom lGnton Z{rrich mitfinanziert werden- Zu einem gewissen
Masse sollder Kanton zürich auch die Entsorgung d;r aften neasvsteme
rnitfinanzieren.

Beqninduno

Die Revisian des kanbnalen Energiegesetaeswurdevon der Stimmbevölkerung desKantons Zürich angenommen und triti-voraussichttictr naitte 2a22in Kraft. Das Gesetz
yerlangt unter anderem eine Ersetzung von ÖL und Gasheizungen am Ende ihrer
Lebensdauer durch umweltfreundliche Heizsysteme. Eine Revüion der afieren
Heizsysteme lst nidrt zugelassen.

Grundsätzlich verboten wird der Einbau von Heizungen, die fossile Brennstoffe
verwenden und dadurch viel Co2ausstossen. Dazutlr,ot* bL "il öäsheizungen
{froaas)- Ebenfalls verboten bleibt der Einbau von oiGfesten enf6scnen
Widerstandsheizungen wie Elektroradiatoren, elektris;he Wasserboiterusw.

Die nun erfsr-derliche Erneuerung I Erse&ung der ätteren öt- oder Gasheiz*ngen
stellt für die Anwohnerinnen und Anwohner des Kantons Zürich zum Teil eine grosse
finanzielle Belastung dar. Aus diesem Grund soll sich der Kanton Zürich zu einemgewissen lllassc finanziell daran beteiligen. Der genaue prozentsatz ist noeh
festzulegen.

Finschreiben

An die
Geschäftsleitung des
Kantonsrates Zürich
8090 Zürich

Freundliche Grüsse

,"'b (door /i,bt ,",A
Ob'erglaü" 31 -lv{irtz 20?2

Rcler!*W. lstid,qreF

B095nlj
459/2022


